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2.5
Urteil des Niedersächsischen FG, 18.09.2024,
9 K 183/23, Revision eingelegt, Az. des BFH VI R 30/24

§ 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4a EStG

Einkommensteuer
Berufliche Nutzung eines privaten Fahrzeuges neben einem Dienstwagen
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1.  

2.  

SACHVERHALT

Der Arbeitnehmer Adam (A) erhält von seinem Arbeitgeber einen Dienstwagen zur Verfügung gestellt, den A und
nach den vertraglichen Vereinbarungen auch seine Ehefrau für Privatfahrten nutzen dürfen. Der geldwerte Vorteil aus
der Dienstwagenüberlassung wird anhand der 1 %-Regelung ermittelt.

Im Privatvermögen hat A einen Audi TT. Im Jahr 2021 macht A Fahrtkosten für mit dem
Privatfahrzeug  unternommene Dienstreisen als Werbungskosten bei den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit
geltend. A erläutert, dass er die Fahrten zur Dienststelle in der Regel mit seinem Privatfahrzeug durchführe. Der vom
Arbeitgeber überlassene Dienstwagen wurde als Familienfahrzeug konfiguriert und wird vollständig privat genutzt, da
hiermit u. a. die drei minderjährigen Kinder der Eheleute zur Schule usw. gefahren werden.

Die Aufwendungen wurden mit einem individuell anhand der nachgewiesenen Gesamtkosten ermittelten
Kilometersatz i. H. v. 2,28 EUR/km (aufgrund hoher Abschreibungsbeträge und coronabedingter geringer
Gesamtfahrleistung) geltend gemacht.

Das FA versagte den Werbungskostenabzug.

Frage: Können die Aufwendungen für die mit dem Privatfahrzeug durchgeführten Dienstreisen als Werbungskosten
berücksichtigt werden, wenn der AG einen Dienstwagen zur Nutzung überlässt?

ERGEBNIS/LEITSATZ

Wird einem Arbeitnehmer im Rahmen seines Anstellungsverhältnisses ein Fahrzeug überlassen, spricht
grundsätzlich der erste Anschein dafür, dass dieses auch für beruflich veranlasste Fahrten eingesetzt
wird. Es obliegt in einem solchen Fall dem feststellungsbelasteten Steuerpflichtigen, den Nachweis für
die tatsächliche berufliche Nutzung eines daneben vorhandenen privaten Pkw zu führen.
Ist der Nachweis der tatsächlichen beruflichen Nutzung des privaten Fahrzeugs erbracht, steht dem
Werbungskostenabzug nicht entgegen, dass dem Arbeitnehmer von seinem Arbeitgeber ein
Geschäftsfahrzeug überlassen wurde.

BEGRÜNDUNG
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BEGRÜNDUNG

Dienstwagenüberlassung spricht für berufliche Nutzung

Wird einem Arbeitnehmer von seinem Arbeitgeber ein Dienstwagen im Rahmen des Arbeitsverhältnisses überlassen,
spricht der erste Anschein dafür, dass dieses auch für beruflich veranlasste Fahrten eingesetzt wird. 

Arbeitnehmer kann berufliche Nutzung des Privatfahrzeugs nachweisen

Der Steuerpflichtige kann einen Nachweis darüber führen, dass er mit einem daneben vorhandenen privaten Pkw die
beruflichen Fahrten durchführt. Der Werbungskostenabzug ist nicht ausgeschlossen, wenn dem Arbeitnehmer von
seinem Arbeitgeber ein Geschäftsfahrzeug überlassen wird, wenn der Nachweis der tatsächlichen beruflichen
Nutzung des Privatfahrzeugs vorliegt.

Vorliegend berufliche Fahrten mit dem Privatfahrzeug

Das FG ist der Überzeugung, dass die beruflichen Fahrten mit dem Privatfahrzeug vorgenommen wurden, da

neben dem Audi TT kein weiteres Privatfahrzeug existiert,
der Transport der 3 minderjährigen Kinder mit dem Audi TT nicht möglich ist,
der vom Arbeitgeber überlassene Dienstwagen (= Multivan) das Familienfahrzeug ist,
bei Nutzung des Multivans die Familie ohne Familienfahrzeug zurückgelassen worden wäre und 
die Tankquittungen für Dienstreisen auf Benzin (= Audi TT) lauten und
es sich bei dem Dienstwagen um ein Dieselfahrzeug handelt.

HINWEIS

Keine Unangemessenheit der Aufwendungen

Die Aufwendungen für das Privatfahrzeug sind nicht als unangemessene Aufwendungen vom Werbungskostenabzug
ausgeschlossen. Nur "soweit" Aufwendungen, die die Lebensführung berühren, unangemessen sind, scheidet eine
Berücksichtigung als Werbungskosten aus (§ 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 7 EStG i. V. m. § 9 Abs. 5 Satz 1 EStG). Die
Angemessenheitsprüfung betrifft nicht die Abzugsfähigkeit der Aufwendungen dem Grunde nach, d. h. ob es
angemessen ist, ein Privatfahrzeug für berufliche Fahrten zu nutzen, obwohl ein Dienstwagen vom Arbeitgeber
überlassen wurde.

"Störgefühl" der rein privaten Nutzung des Dienstwagens

Das FA hat in dem Fall ein Störgefühl, da bei der Berechnung des geldwerten Vorteils anhand der 1 %-Regelung
keine saldierende Gegenkorrektur für die reine Privatnutzung des Dienstwagens durch den Arbeitnehmer
vorgenommen wird. Die 1 %-Regelung ist bei der Parallelvorschrift für Gewinneinkünfte (§ 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 EStG)
nur anwendbar, wenn das betriebliche Fahrzeug zu mind. 50 % für berufliche Fahrten genutzt wird. Diese Erfordernis
gibt es bei der Ermittlung des Sachlohns mittels 1 %-Regelung jedoch nicht (§ 8 Abs. 2 Satz 2 i. V. m. § 6 Abs. 1 Nr. 4
Satz 2 EStG). Der Gesetzgeber nimmt diese unterschiedliche Behandlung mit der Begründung in Kauf, dass an
Arbeitnehmer überlassene Fahrzeuge – unabhängig von der Nutzung durch den Arbeitnehmer – beim Arbeitgeber
immer notwendiges Betriebsvermögen darstellen (BT-Drucksache 6/634, 11).
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Rechtsbehelfsempfehlung

Beim BFH ist die  unter dem  anhängig, sodass entsprechende Fälle offengehaltenRevision Az. VI R 30/24
werden können. 

ZUSAMMENFASSUNG

Dienstreisen können trotz Überlassung eines Dienstwagens mit einem Privatfahrzeug durchgeführt und
berücksichtigt werden.
Nachweispflichtig für die tatsächliche berufliche Nutzung des Privatfahrzeugs ist der Arbeitnehmer.
Gelingt der Nachweis, ist der Werbungskostenabzug im Rahmen der Reisekosten vorzunehmen.

SACHVERHALT
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